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RS OGH 1971/9/15 3Ob95/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1971

Norm

EO §37 A1

EO §253 Abs3

EO §257

Rechtssatz

Rechte iS des § 37 EO sind zB Eigentum, Fruchtgenuß, Sicherungsübereignung, Besitz, Mietrechte, nicht aber Pfand-

oder Vorzugsrechte, wenn sich der Dritte nicht im Besitz der Sache be:ndet. Solche Rechte können nur mit einer

Feststellungsklage geltend gemacht werden. Das Verhältnis der Pfändungspfandgläubiger zueinander richtet sich nach

den §§ 253, 256 Abs 3 und 257 EO.
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